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Motion
über die Änderung des Handänderungssteuer-
gesetzes

eröffnet am 27. Juni 2011

Wir bitten den Regierungsrat, § 3 des Handänderungsgesetzes wie folgt zu ändern
beziehungsweise zu ergänzen:
Steuerfreie Handänderungen sind:
– Übertragung von Grundstücken von natürlichen Personen an juristische Personen,

deren Beteiligungsrechte zu 100 Prozent durch die bisherigen Grundeigentümer
gehalten werden.

Begründung:
Es ist stossend, dass Handänderungen von einer natürlichen Person an eine juristische
Person besteuert werden, wenn es sich beim bisherigenAlleineigentümer des
Grundstückes und beimAlleinaktionär um ein und dieselbe Person handelt. Bei
einer späteren Übertragung der Aktien an Dritte fällt ohnehin beziehungsweise
nochmals eine Handänderungssteuer an, falls der Tatbestand der wirtschaftlichen
Handänderung vorliegt.
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